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Bekanntmachung
de» MeichvkanzlerS, betr. die Besck äftigun«
von Gehülsen u . Lehrlingen in Gast- u . in
Schankwirthschastcn vom 23 . Jannar 1802.

Auf Krnnd des 8 ISO «. Abs . 6 . der Gewerbe¬
ordnung hat der BundeSratb nacbstebende Be¬
stimmungen über die Beschästigung van Gehülsen
und Lchrliiiaen in Gast - und in Schankwirth-
schaftcn erlassen.

I.
1 . In Gast - und in Sckankwirtbsckiaften ist

jedem Gebiilfe » und Lehrling über sechrzebn Jabrc
für die Woche stebenmal eine ununterbrochene Ruhe¬
zeit von mindesten « acht Stunden zn «ewäbren.
Der Beginn der erste » Ruhezeit darf in die vorher¬
gehend «, da « Ende der siebenten Ruhezeit in die
nachfolgende Woche fallen.

Für Gehülsen und Lebrlinae unter sechszehn
Jahren muß die Ruhevause mindesten « neun Stunden
betrogen . Durch Volizeivcrordnnnaen der zum
Erlöste solcher Verordnungen berechtigten Behörden
kann diese längere Ruhezeit auch für Gehülsen und
Lchrliugeübcr sechszehn Jahre voracschrieben werden.

Die höhere Verwaltungsbehörde itt befugt , in
Bade - und anderen Kurorten die Rub -zeit für
Kebülfen und Lehrlinge über sechszehn Jabre in
Kastwirthschafte » während der Saison , jedoch nicht
über eine Dauer von 3 Monaten , bis aus stehen
Stunden berabzusetzen . Neben dieser Rnbezeit
wüsten täglich , abgesehen von den Mahlzeiten
Rubevausen in der Gesammtdaucr von mindesten?
zwei Stunden gewährt werden.

2 . Der Zeitraum zwischen zwei Ruhezeiten
welcher auch die Arbeitsbereitschost und die Ruhe-
Hausen umfaßt , darf in den Fällen der Ziffer 1
Abs . 1 böchstru « sechzehn Stunden , in den Fällen
der Ziffer 1 Abs . 2 höchstens fünfzehn Stunden
und in den Fällen der Ziffer t Abs . 3 höchstens
siebzehn Stunden betragen.

3 . Eine Verlängerung der in Ziffer 2 be-
zeichneten Zeiträume ist für den Betrieb bis zu
fechzigmal im Jahreznläsffg . Dabei kommt jederFall
in Anrechnung , wo auch nur für einen Gehülsen
oder Lehrling diese Verlängerung stattgesnnden hat.

Auch in diesen Fällen must für die Woche eine
Unterbrechung durch sieben Ruhezeiten von der
vorgeschriebenen Dauer (Ziffer 1) stattffndcu.

4 . An Stelle einer der nach Ziffer 1 zu
gewährenden ununterbrochenen Ruhezeiten ist den
Gebülfen und Lehrlingen mindestens in jeder dritten
Woche einmal eine ununterbrochene Ruhezeit von
mindesten « viernndzwanzig Stunden zu aewäbren.

In Gemeinden , welche nach der jeweilig letzten
Volkszählung mehr als zwanziatausend Einwohner
haben , ist diese Ruhezeit mindestens in jeder zweiten
Woche zu gewähren.

In denjenigen Wochen , in welchen hiernach
eine vierundzwanzigstündiae Ruhezeit nicht gewährt
zn werden braucht , ist außer der ununterbrochenen
Ruhezeit von der vorgeschriebenen Dmier ( Ziffer 1)
mindestens einmal eine weitere ununterbrochene
Ruhezeit von mindesten « 6 Stunden -u gewähren,
welche in der Zeit zwischen 8 Uhr Morgens und
zehn Ubr Abends liegen must.

k . Die Arbeitgeber sind verhffichtet , ein Ver-
zeschn st anznleaen. welche» die Namen der einzelnen
Gebülfen und Lehrlinae enthalten must . In da«
Derzeichnist ist für jeden einzelnen Gehülsen und
Lehrling einzutragen , wann und kür welche Dauer
eine Ruhezeit gemäß Ziffer 4 gewährt worden ist.

Arbeitgeber , welche von den Bestimmungen der
Ziffer 3 Gebrauch machen , sind verpflichtet . ein
weitere ? Berzeichnist anznlegen , in welche « einzu
tragen ist , wann Ueberarbeit im Betriebe während
de? Kalenderjahres stattgesnnden bat.

Die nach Abs . 1 . 2 zu machenden Eintragungen
haben svätesten ? am ersten Taae nach Ablauf jeder
Woche für die verffosscne Woche zu erfolgen.

Die Berzeichnisie sind ans Erfordern den zu¬
ständigen Behörden und Beamten zur Einsicht
vorzulegen.

6 . Gebülfen und Lehrlinge unter 16 Jabren
dürfen in der Zeit von 10 Uhr Abend « bi » 6 Ubr
Morgens nicht beschäftigt werden . Außerdem
dürfen Gebülfen und Lehrlinge weiblichen Geschlecht«
zwischen 16 und 18 Jahren , welche nicht rnr
Familie de« Arbeitgeber « gehören , während dieser
Zeit nicht zur Bedienung der Gäste verwendet werden.

II.

7 . AIS Gehilfen und Lehrlinge im Sinne dieser
Bestimmungen gelten solche Personen männlichen
und weiblichen Geschlecht « , welche im Betriebe der
Gast - und der Schankwirthschaiten al » Oberkellner,
Kellner oder Kellnerlehrlinge , nls Köche oder Koch-
lehrlmSe . am Büffet oder mit dem Fertigmachen
kalter Sveiien beschäftigt werden . ^Ausgenommen
ffnd jedoch Personen , welche hauptsächlich in einem
mit der Gast - oder der Schankwirthschast ver¬
bundenen kansmännffchen oder sonstigen gewerb¬
lichen Betriebe beschäftigt werden , sofern ibre
tägliche Arbeitszeit in diesem Betrieb anderweiten
reichsrcchtlichen Vorschriften unterliegt.

IN.
8 . Die vorstehenden Bestimmungen treten am

1. Avril 1902 in Kraft.
Bi ? zum 31 . Dezember 1902 , st Ueberarbeit

(Ziffer 3 ) höchsten ? sünfnndvierzigmal zulässig.
Von dem in Ziffer 6 . Satz 2 . enthaltenen

Verbote ffnd diejenigen Personen ausgenommen,
welche bei der Verkündung dieser Bestimmungen
Kellnerinnen sind.

Berlin » den 23. Januar 1902.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers:

Graf von Posadowsky.

Bekanutmachnngcu.
Pollzei -Verordnnnsi.

Ans Grund der ZK 137 » nd 139 de , Gesetze«
über die allgemeine LandcSverwaltnng vom 80 . Juli
1883 (G . S . S . 129 ) und der ZK 6 . 12 und 13
der Verordnung über die Polizei -Verwaltung >n
den ne » erworbenen Landertbeilen vom 20 . Sep¬
tember 1867 lG . S . S . 1529 ) wird mit Zu¬
stimmung de » Vravinziglratbr für den Umfang der
Provinz Kcsscn -Najfau Folgendes verordnet:

8 1.
Die KK 9 und 13 Absatz 1 der Provinzial-

Polizei -Verordnung vom 13 . November 1901,
betreffend .den Verkehr mit Krastfabrzeugen , werden
durch nachstehende Vorschristcu ersetzt:

K 9 . „Jedes Krnftfabrzcua , mit welchem inner¬
halb der Provinz Hessen -Nassau öffentliche
Straßen befahren werden , must mit einem
polizeilichen Kennzeichen versehen sein,
welclie? au ? einer Bezeichnung dcrProvin »,
in welcher dasFabrzcngpolizeilich reaistrirt
ist , undeinerErkknniingsnnmmer besteht ."

8 13 Abj . 1 . „Das Kennzeichen (8 9 ) ist auf
der Rückieite de« Fahrzeugs nach außen
hin an leicht sichtbarer Stelle , sowie in
deutlich lesbarer Schrift anzubringen
und während der Dunkelheit zu be-
leuchten ."

8 2.
Diese Verordnung ' tritt mit dem Tage ihrer

Verkündigung in Kraft.
Cassel, den 23. Mai 1902.

Der Ober -Präsident . Zedlitz»

In Ausführung des 813 Absatz 2 der Polizei
Verordnung über den Verkebr mit Krastiahrzeupen
vom 13 . November 1901 — 23 . Mai 1902 — wird
unter Aufhebung der Aiisf >ibrung ?-Bekoniitinnch » nfl
vom 13 . November 1901 hierdurch Folgende?
bestimmt:

1 . Zur Bezeichnung der in der Provinz
Sejsen -Nafsau voltzeilick registrirten Kraktfabr-
-enge dient der Buchstabe T in großer lateinischer
Schrift.

Für die ErkennnngSnummer sind arabische
Ziffern z» verwenden.

2 . Da « polizeiliche Kennzeichen ( Buchstabe und
Erkeniiungsnnmmcr ) ist ans der Wandung der
Fahrzeugs selbst oder ons einer mit diesem durch
Schrauben mit versenkten Käufen fest verbundenen
Tafel mit möglichst glatter Oberfläche bei Kraft-
sabrrädein auf einem hinten am Rade , recht¬
winklig zur Fabrrichtnng und ienkreebt znm Erd¬
boden untrennbar besesflgter , Metollschilde anzn-
bringen . Es ist in schwarzer 12 «m hoher und im
Grundstrich 2 cm starker Schrift auf weißem
Grunde herzustellen.

Der Buchstabe must über der ErkennungS-
nnmmer stehen . Der Abstand zwischen beiden und
zwischen den einzelnen ' Ziffern der ErkennungS-
mmimer bat 2 cm zu betragen.

Die Anbringung von Schnörkeln und Ver¬
zierungen an den Buchstaben und Zahlen , sowie
ans der Tafel selbst ist unzulässig.

Cassel, den 23. Mai 1902.
Der Ober -Präsident . Zedlitz.

Vorstehende Bekanntmachungen werde » hiermit
veröffentlicht.

Die Besitz -r von Krastinbrzenaen de« Stadt¬
kreises Wiesbaden werden aufgeiordert , den Antrag
auf Zuertbeiluna der nackt den Bestimmungen
obigerBekanntniachuua -uvorgeschriebeneu Nummern
bei der Königlichen Polizei - Direktion Wiesbaden
zu stellen.

Wiesbaden , den 8 . Juli 1902.
Der Polizei -Präsident . In Vertr . : Falcke

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der 88 6 . 12 » nd 13 der Ver¬

ordnung über die Polizei -Verwaltung i » de» neu
erworbenen Landertbeilen vom 20 . September 1867
<G. S . S . 15291 und der ?8 137 und 139 de?
Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltnna
vom 30 . Juli 1833 (G . S . S . 195 ) verordne ich
mit Zustimmuna des Bezirks -Ausichuffes für den
llmiang des Regierung ? - Bezirkes Wiesbaden
was folgt:

Z 1 . Gegenstände , Stoffe und Znbereitiinaen
jeder Art , a ) deren Feilbalten und Verkauf gesetz¬
lich beschränkt ist . Kaiser !. Verordnung vom
22 . Oktober 1901 (R . G . Bl . S . 8801 . b ) deren
Bestaudtbeile » nd Zusammensetzung weder durch
ibre Benennung oder Ankündigung erkennbar
gemacht werden , noch ollaemein bekannt sind , oder
c) denen Wirknnaen beia -leat werden , welche sie
nicht besitzen , dürfen ol « Mittel geaen Kronkheiten
und Körperschäden bei Menschen und Tbieren nicht
öffentlich gnaeknndiat oder angepriesen werden.

8 2 . Zuwiderbandlnnaen werden , sofern die
gesetzlichen Bestimmungen nicht eine düstere .Strafe
nndrohen , mit Geldstrafe bis z» 60 Mk .. !m lln-
vcrmöaensfalle mit entsprechender Haft bestrait.

8 3 . Diese Polizei -Verordnung tritt mit dem
Tage ihrer Verkündigung in Kraft . Die Voli - ei-
Verordnnng vom 19 . Juli 1899 (AmtSbi . S . 2931
wird vom gleichen Zeitpunkte ab aufgehoben.

Wiesbaden , de , 16 . Mai 1902.
Der Regierungs -Präsident . In Vertr . : gez . Bake.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der 88 6 . 12 und 13 der Ver¬

ordnung vom 20 . September 1867 » nd auf Grund
der 88 137 und 139 des Landesverwaltungsgeietzes
wird 'im Einvernehmen mit der Königlichen Eisen-
bahndirection zu Frankfurt a . M . _ unter Zu¬
stimmung des Bezirksausschusses für die mit

elektrischer Kraft betriebenen Kleiiibnhncn des
Regierungsbezirks Wiesbaden verordnet was folgt:

8 1-
Der Betrieb der von dieser Verordnung be¬

troffenen elektrischen Kleinbahnen unterliegt de»
Bestimmungen der von dem Unterzeichneten
Regierungspräsidenten im Einvernehmen mit der
Königlichen Eiscnbahndirectio » zu Frankiurt a . M.
erlassenen Betriebsvorschriften . Insoweit nicht die
Betriebsvorschriften oder die gegenwärtige Polizei¬
verordnung Ausnahmen begründen , ist der Betrieb
außerdem den allgemeinen straßenpolizeilichen Vor-
ichriflcir unterworfen.

8 2.
Jede Beschädigung der Bahn und der dazu

gehörigen Anlagen , sowie der Betriebsmittel nebst
Zubehör , die Nachahmung der Signale , die Ver¬
stellung oder Versperrung der Ausweichevor-
richtniigen , überhaupt jede den Bahnbetrieb ge-
sährdeudc oder störende Handlung ist untersagt.

8 3-
E « ist verboten , die elektrischen Leitungen z»

befassen , die Quer - und Arbeitsdrähte mit irgend
welchen Gegenständen zu bebänyen oder zu be¬
rühren , sowie Fahnen oder sonstige Gegenstände
an Gebäude » oder Masten derart anzubrinaen
daß die Drähte der elektrischen Bahn berührt
werden.

8 4.
Beim Ertönen der WarnnngSstgnale bähen

Fußgänger . Radfahrer » nd die Führer von Wagen
iosort die Fahrbahn für den Bahnbetrieb freizn-
machcn . Reiter , Radfahrer und Fuhrwerke haben
de» Straßenbahnwagen so weit Raum z» geben,
daß weder die letzteren in der Fahrt , noch die
Fahrgäste beim Ein - und Aursteigen behindert
oder gefährdet werden.

8 5 . .
Die Vorschriften des 8 4 gelten nicht für

Wagen . in denenAllerhöchsteund HöchsteHerrschaften
fahren , sür geschlossene marschireude Militär-
abtbeilungen , Leichen - und andere öffentliche Aus¬
züge , sowie für Postwagen und im Dienste
befindliche Fuhrwerke der Feuerwehr.

8 6.
Schwere ? Fuhrwerk darf die Bahn , sobald

und soweit der Fahrdamm neben derselben frei ist,
nicht befahren.

8 7.
Fuhrwerk oder Dick ohne Aufsicht auf dem

Gleise oder unmittelbar neben demselben stehen zu
lasse» , ist untersagt.

Aussichtslos dastehende « Fuhrwerk » nd Vieh,
sowie sonstige Gegenstände , welche die Gleise ver¬
sperren , sind die Bahnbediensteten zu entfernen
befugt , unbeschadet der Strafbarkeit der Ver¬
antwortlichen.

8 3.
Das Abladen von Holz . Steinen und sonstigen

Gegenständen aus dem Bahnkörper , sowie neben
demselben innerhalb 1 Meter von der äußeren

chieneukante ist verboten.
Soiern die Einbaltnng dieser Entsernring nach

den örtliche » Verhältnissen nickt möglich ist . muß
soweit Raum gelasien werden , daß der Verkehr aus
der Straßenbahn nicht beeinträchtigt wird,

8 9.
Während der Fahrt ist das eigenmächtige

Oeffncn der Wagcnverscblüsic , da ? Stehenbleiben
ans den Trittbrettern , sowie das Auf - und Ab¬
springen verboten.

8 10.
Da » Raucken , sowie das Mitsühren brennender

Eigarren » nd Pfeifen ist nur ans den Außenvlätzen
und in denjenigen Wagenabtheilungen gestattet,
welche sür Rancker bestimmt und mit einer e» t-
iprechenden Bezcichnuna versehen sind

8 11*
Das Lärmen und Singen der Fahrgäste , so¬

wie jedes unanständige und die Mitfahrendcn
belästigende Betragen ist untersagt.

8 12.
Personen , welche den Mitsahrenden durch ab¬

stoßende Krankbeitserscheinunqen oder iinreiiilickicr
Acnßere lästig fallen , sowie trunkene Personen sind
von der Mitfahrt ausgeschlossen.

8 13.
Die Mitnahnie von Hunden , sowie von Geväck,

welche« durch Umfang , üble » Geruckt oder schmutzige
Beschaffenheit die Mitsahrenden belästigt , ist nicht
erlaubt.

8 14.
Die Fahrgäste haben den ans Grund dieser

Verorvnuna an sie gerichteten Aufforderunacn der
Schaffner Folge zu leisten . Wer sie unbeachtet
läßt , kann , abgeseben von seiner Bestrafung , von
der Mitsahrt ausgeschlossen werden , ohne daß er für
das bereits gezahlte Fahrgeld Ersatz zu fordern hat.

8 15-
Wer auf Grund der vorstehenden Bestimmungen

von der Mitiabrt auSgeschlosie » wird , hat den
Wagen beim nächsten Halten zu verlassen.

8 16.
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung

werden , soweit nicht nach sonstigen gesetzliche» Vor¬
schriften , insbesondere nach 8 366No . 10 de? Rcicbs-
strafaesktzbncheS , eine höhere Strafe verwirkt ist.
mit Geldstrafe bis zn 60 Mk .. im Unvcrmögcns-
falle mit vcrhältnißmäßiyer Haft bestraft,

8 17.
Die unterm 12 . Juli 1899 erlassene Polizei

Verordnung für die Kleinbahnen des Regierungs¬
bezirks wird hiermit für die mit elektrischer Kraft
betriebenen Kleinbahnen aufgehoben

8 18.
Diese Polizeivcrordnung tritt sofort in Kraft.
Wiesbaden , den 9 . Juli 1902.

Der RexicrungS -Prästdent . In Vertr . : Bake.

1902.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der 88 6 . 11 . 12 und 18 der Der-

ordnung über die Polizei -Verwaltung in den neu
erworbenen LandeStheilen vom 20 . September 1967
(G . S . S . 1529 ) in Verbindung mit den §§ 187
und 139 des Gesetzes über die allgemeine Lande «.
Verwaltung vom 30 . Juli 1883 ( ® . S . S - 195)
verordne ich unter Zustimmung de» Bezirtsau,«
schnsie« für den Umfang de» Regierungsbezirks
Wiesbaden wa » folgt:

8 1 . Alle gewerbsmäßigen Schlachtungen , ein¬
schließlich derjenigen de« Federvieh » , muffen m
geschlossenen , dem Publikum nicht zugängllchrv
Räumen stattfinde » . . „ ,.

Nicht gewerbsmäßige Schlachtungen und Roth-
ichlachtnnge » dürfen nur dann im Freien statt-
sinden , wenn für sie geeignete Räume nicht zur
Verfügung stehen . _ _ , . ..

In diesen Fällen ist der Schlachtplatz thun-
lichst so wählen , daß er von öffentlichen Wegen,
Straßen oder Plätzen nickt übersehen werden kann.

8 2 . Die Anwesenheit von Kiudern unter
14 Jahren beim gewerbsmäßigen Schlachten , forme
fremder Kinder bei Hausschlachtungen darf nicht
geduldet werden . „ „

8 3. Das Betäuben und da « Abstechen beim
Schlachten von Tdiere » - mit Ausnahme de»
Federviehs — darf nur von Erwachsenen , des
Schlachten » kundige » männlichen Personen vor-
genommen werden und bat möglichst schnell zu
yescbeben. Die Zuziehung von Lebrlittaen zu deren
Aurbilduno im Mctzgergewerbe ist zulässig.

8 4 . Da » Schlachten sämmtlicke » Vieh » , mit
Ausnahme des Sckas - und Federvieh », darf » so¬
fern es nicht nach jüdischem Ritus stattfinden soll
(csr . 8 8 ), nur nach vorhergegangener Betäubung
durch ' Kovfschlag oder geeignete Betäubungs -Appa-
rate stattfinden . _ . . . __

Bei dem Schlackten von Großvieh müsien
mindesten « zwei erwachsene kräftige männliche Per¬
sonen tbätia sein . „

8 5. Die Anwendung de» Genickstiche » ist
verboten . , _

8 6 Da « Aushängen . Abbauien oder Drüben
von Schla » ttb !eren . sowie das Rnvien von Feder¬
vieh vor der vollständigen Blutentziehung ist der»

Jndeß kann in größeren Schlachtstätten , in
welchen ein beständiger und hinreichend organistrter
lleberwachuiiasdieiist besteht , mit meiner Ein-
williguna gestattet werden , dah aucb noch unoe-
täubtc Kälber und Sckasviebstücke mittelst um die
Hinterichenkel zn befestigender Schlingen auigc»
bängt werden , softrn solche Schlacktobjecte unmittel¬
bar ' nach dem Äufbängen betäubt (bezw . soweit
nach jüdischem Ritus geschlachtet werden soll ) , ent-
blutet werden . In keinem Falle darf aber ein
und derselbe Metzger ein weitere » unbetanbte«
Kalb oder Sckaiviebstück aufhänaen . bevor er
nickt das zunächst anigebänate gctödtet hat . Da«
Eingang « diese « Varagravhen erwähnte Verbot
de« Rlipiens von Federvieh erstreckt fick nicht ans
die Entnahme sogenannter reifer Federn.

8 7 . Da « Blut von durch Salrichmtt gc-
ichlachtete » Tbieren dark zur Herstellung von
NahrnngS - od . Gcnußmitteln nickt verwendet werden.

8 8 . Bei der Schlachtung nach jüdischem
Ritus (Schächten ) sind außer den vorstehend unter
den 88 1— 8 » nd 5— 7 getroffenen Bestimmungen
noch folgende Vorschriften maßgebend:

a ) Die Schäcktuna darf nur durch zuverläfffge,
geprüfte Sckächtcr auSgefübrt werden . Jeder
Schächter ist aebalten . sein ihm von dem
zuständiaen südlichen KnitnSbeamten anszn»
stellende ? FähigkeitSzengniß der Ortspolizei»
Behörde und dem beamteten Thierarzte auf
Erfordern jederzeit vorznlegen.

b ) Der Sckäckter muß bei den . Niederlegen der
zu schachtenden Tbiere bereit » »ngegen sein
und unmiftelbar darani di« Sckächtnng vor¬
nehmen . Der Schächtschnitt soll schnell und
sicher ausgeiübrt werden.

o) Dar Niederlegen von Großvieh znm Zwecke
der Schäcktiing ist durch Winden oder ähn¬
liche unbedingt sicher wirkendeVorrichtungm
zu bewerkstelligen . Dieselben , sowie die dabei
gebrauchte » Seile müsien haltbar sein und
itt einem leicht beweglichen ( geschmeidigen)
Zustande gebalie » werden , damit da « Nieder«
legen stet « schnell und sicher von Statten geht,

ck) Während de« Niederlegen » sowohl , al » auch
während der Schäcktuna bi « zum Aüfbören
der nach dem Halrschnitte eintretenden
Muskelkrämvfe ist der Kopf de » ThIcreS
(bei Großvieh eventl . unter ^Benutzung ge-
eianeter Vorrichtungen ) gehörig zn unter¬
stützen und derart zu füfiTMt bezw . festzukegen,
daß ein Auffchlaaeu desselben auf den Fuß¬
boden und ein Bruch der Hörner wirksam
verhindert wird.

8 9 , Für die Befolgung der Vorschriften
dieser Polizei - Verordnung ist sowohl der Elgen-
thümer de» zu schlachtenden ViebS , wenn er zu¬
gegen ist. wie guck Dersenige verantwortlich , welcher
die Schlachtbandliing vornimmt oder leitet

8 10 . Diese Polizei - Verordnung siedet auf
kommunale Schlochtbänftr keine Anwendung.

8 11 . Ziiwiderhandlnngen gegen diese Vor¬
schriften werden , sofern nickt nach sonstigen gesetz¬
lichen Bestimmungen eine stöbere Strafe verwirkt
ist, mit Geldstrafe sti» 60 Mk . . an deren Stelle
im Unvermäaeiirfalle eine entsprechende Haststrase
tritt , qeastndet . , ^ . . „

8 12 . Diese Polizei - Verordnung tritt am
1. Jiili d . I . in Kraft . Zu demselben Termine
wird die Posizei -Verordnung vom 30 . Oktober 188?
(A . Bl . S . 329 ) aufgehoben . *

Wiesbaden , den 27 . Mai 1902.
Der Regierungs -Präsident . In Vertr .: Bake.



Welt* » . M . vtpttmittt 1302 , Amtliche Anzeige« deS Wiesbadener Tagblatts 4. Jahrgang . No . 114,

Preise für Naturalien und andere Lebensbedürfnisse zu Wiesbaden
vom 16. bis einschl. 21. September 1902.

Wiesbaden »den 20. September 1902.

Die in Wiesbaden wobnenden Rekruten und
Freiwilligen haben ihre GestcllnngsbeieKlejura
Diensteintritt unter Vorlage der Urlaubspässe resp.
Annahme-Scheine auf dem diesseitigen Haupt-
meldeamt, Kirchgassc2, in Empfang -u nehmen.

Wiesbaden » den 22. September 1902. *
_König !. Bezirks-Commando.

tzdchtz. Medr. Hüchst. Riede. 1 tzüch,l. I Airdr.

L Ar »cht« «r»t,
Preis. Put». Preis. Pr-i«. Pni». Preis.
* A AI •A ■*» A 4 ch

£25 * * • * * r - M «- 15 20 14180 Kopfsalat . . . p. St. 6 5 Birnen . . . » es — 50 16
Stroh . . , . * . 100 . 4 50 4|20 Gurken . . . » _ 12 _ 10 Hwetsmen ^ 44 26

# * • M100 u 7 80 7 20 Grüne Bohnen » « 4 . P. & — 25 _ 20 Eine Gan» . . . . . . 6 50 6
II. Mekmarlit. Grüne Erbsen . „ — 60 — 50 Eine Ente . . . . ' *, ’ ’ 3 2 80

Ochsen: I. Qualität . p. 50 K. 74— 72 — Wirsing . . . . M
— 15 — 10 Eine Taube . . . 70 60

II. „ . .. 50 . 68— 66— Weißkraut . « . r * tun
— 10 — 8 Ein Hahn. 1 60 1 20

; Kühe: I. Qualität . p. 50 .. 66— 60— Rotbkrcwt . . . — 12 — 8 Ein Huhn . . . . . . . . 2 1 70
60— 54 — Gelbe Rüben . . — 16 — 12 Ein Feldhuhn. 1 70 1

Schweine . . . . . . v 1 86 1 24 Weiße Rüben . . —30 —24 8 20 3 20
Land- Kälber . . . . . ” 1 48 1 44 Kohlrabi, obercrd. — 15 — 10 Hecht . . . . . . 2 80 2 40
Mast-Kälber . " ' 1 64 1 66 Römisch-Kohl . . — 14 — 10 Backfisch- . ' ' 80 50
Hammel . . „ 1 28 1 20 Petersilien . . . —40 — 30

HL Fictuakien. Borre. p. St. — 4 — 3 IV. Mrod nnd IMehk.
Butter . . . . . . . p K. 2 40 2 — Sellerie . . . . —10 — 5 Schwarzbrod: Langbrod p. 0,« .ff. _ 15 _ 15
Eier . . p. 25 St. 175 1 25 Kirschen . . . . . p. K. — 52 48
Handköke . ' ' ' im .. 7 — 4 — Saure .Kirschen . —— —— Rinidbrod „ 0,« ff. 13 13
Fabrikkäse . . . . „ 100 4 — 3 — Erdbeeren . . , —— —— ' L. 45 45
Eßkartoffeln . . . p. 100 K. 8 — 8 — Himbeeren . . . . , —— —— Meißbrod: a. l Wasserweck. . _ 3 3
Neue Kartoffeln . . . p. K. — IC — 10 Heidelbeeren . . —— —— d 1 Milcbbrödchen. — 3 3
Zwiebeln. . „ „ — 14 — 12 Nreißelkiccreit . . — 60 — 50 Weizenmehl: No. 0 . p. 100  K. 32 60 30 50

,Zwiebeln. . . . . . p. 50 K. 6 — 4 50 Trauben . . . . ^ —60 —40 „ I . „ 100 „ 28 27
Blumenkohl . . . . p. St. —40 — 85 Aepfel . . . . 50 — 16 . II . . 100  . 26 125

P. 100 K.
100 ..

Noggenmchl: No. 0 .
V. Akeisch.

Ochsenfleisch: von der Keule p. K.
Banchfleisch

Kuh- oder Rindfleisch .
Schweinefleisch. . .
Kalbfleisch . . . . .
Hammelfleisch. . . .
Schaffleisch . . . .
Dörrfleisch . . . .
Solberfleisch. . . .
Schinken.
Aieck(geräuchert) . .
Schweineschmalz . .
Rierenfctt . . . . .
Schwartcnmagen: frisch

geräuchert„
Bratwurst . . .
Fleischwnrst. . .
Leber-u. Blutwurst : frisch

geräuchert
Städt . Aceisc-Amt

HE.
Pr -i«.

Medr.
Pr -i».

M 4
25 — 24 —e
22 50 22 —’

1 52 1 44
1 36 1 28
1 40 1 32
1 80 1 60
1 70 1 50
1 60 1 20
1 40 1 •20
1 80 1 60
1 80 1 60
2 — 1 84
1 84 1 80
1 80 1 60
1 — — 80
2 — 1 60
2 — 1 80
1 80 1 60
1 60 1 40

— 96 — 96
2 1 80

Bekanntmachung.
Nachstehend wird der § 1 des Gemeinde-

beskblnstes vom 29. Mai 1899 in der durch die
Beschlüsse des Gemeinderatbs vom 6. und des
Bürgerausschusses vom 21. November 1890, sowie
des Bezirksausschusses vom 21. November 1890
genehmigten veränderten Fassung mit dem Bemerken
zur Kenntniß gebracht,' dost Zuwiderhandlungen
gegen diese Vorschrift gemäß § 14 des Gesetzes
Pom 9. März 1899 für jeden' Uebertretungssall
mit Geldstrafe bis zu 160 Mk. oder mit Haft
bestraft werden kann.

fl 1. Innerhalb ' deS Kemeindebezirksder
Stadt Wiesbaden darf das Schlachten von Ochsen,
Stieren , Kühen. Rindern, Schweinen, Kälbern,
Schafen und Ziegen und- zwar sowohl gewerbs¬
mäßig. als das nicht gewerbsmäßig betriebene
Schlachten, nur in der städtischen Schlachtbans¬
anlage voraenommen werden. Ausnahmsweise kann
nur den Bewohnern entlegener Gehöfte, z. B.
Adamsthaler Hof, Fasanerie. Platte ». A. ans
besonderen Antrag durchd-n Gemeinderatb gestattet
werden, das Schlachten für ihren Bedarf (Haus-
schlachteni auf dem Geböste vorznnebmen.

Wenn ein Tbier (Satz 8 des 8 11 ansterbalb
der Schlachthausanlage durch Beinbruch. Läbmnna,
schwere Erkrankung zum Geben unfäbia geworden
und der Transvort zu Wagen nnaiissiibrbar ist.
so kann dasselbe, wenn ein apvrobirter Tbierarzt
die Notbwendigkcit emer iofortiaen Abichlachtnug
bescheinigt, in dem Gehöft aetödtet und die Ab-
schlachtuna voraenommen werden. Von der erfolgten
Schlachtung ist unter Vorlage der vorerwähnten
Bescheinigung über die Notbwendiakeit der sofortigen
Abschlachtnna der Schlachtbausverwaltnna und dem
Accise-Iusvector alsbald Anreiae zu erstatten. Das
aefchlachtete Tb'er einschließlich der Geweide muß
bis zur Ankunft des Schlachtbaus-Directors oder
dessen sachverständigen Vertreter? ansgebobeu werden,
welcher nach stattgebgbter Besichtigung über die
Verwendbarkeit des Fleisches entscheidet, wie wenn
die Schlachtung in dem Schlachthaus stattgefunden
hätte. *

Wiesbaden » 1. September 1902.
_ Dev Magistrat.

Bekanntmachung.
In der Polize?verordnung vom 12. März 18̂ 4.

18 Mai und 29. August 1893 ist u. A. Folgendes
bestimmt:

fl 1. Montags. Mittwochs und freitags in
jeder Woche findet in der Schlachtbaus-Anlaae und
zwar aus dem Platze zwischen dem Grast- »nb
Kleinviebstaste daselbst, Biebmarkt statt. Fästt mtf
einen dieser Tage ein gesetzlicher Festtag, so wird
der Piehmarkt an dem darauf folgenden Tage
abgebalten.

fl 3. Der Viehmarkt sstr Großvieh beginnt
um 11.30 Ubr Vormittags, derieniae für Kleinvieh
lexcl. Zuchstchweinel um 11 Ubr Vormittag« und
derjenige für ZuchMweine um 8 Ubr Morgens.

fl 4. Bis zum Schluß des Markte« ist der
Verkehr mit Vieh astein ans die Schlachtbau»-
Anlage beschränkt. In der Stadt oder der Stadt-
aemarkung ist bis zu dieser Zeit der Handel mit
Vieh untersagt.

Ebenso ist der Handel mit Pietz vor Beginn
de? Marktes in der Schlachtbaus-Anlaae verboten.
Es dürfen in dieser Zeit die Handelsleute unter
fich keinen Viehhandel betreiben.

fl 6. Nach Schluß der Marktes, um 1 Ubr
stlgchmittaas. steht e« Jedem frei, da? aus dem
Markt aufgetriebene Viel: dorten ferner keilznbalten
und dasselbe mit Ausnahme de? in 8 0 gedachten
Schlachtviehes zum Verkaufe oder Tausche in die
Stadt zu verbrinaen.

fl 6. Die Viehhändler dürfen nur in der
SchlachtbanS-Anlage verkaufen. Es ist untersagt
solches Vieh zum Zwecke des Verkaufes oder
Tausches in die Stadt z» bringen.

fl 9. Auf den Markt darf nur gesunde« Vieh
gebracht werden. Es nnterlieat aste? zum Markt
gebrachte Vieh der volizeilichen Beschau(rir . 8 17
des Reichs-Viebseuchenaesetzes vom 23. Juni 18801.

fl 11. Sofern nicht nach den astgemeinen
Strafgesetzen böbere Strafen verwirkt find, werden
Uebertretungen dieser Vorschriften mit Geldbnste
bis zu 9 Mk. und im Faste des Unvermögens mit
Haft bis zu drei Tagen bestraft. *

Wiesbaden , 1. September 1902.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Zwecks Herstellung einer Waffer - und Gas¬

leitung auf dem Gutenbergplatz wird der
Feldweg vom Gutcnbergvlatz bis zur Alexandra-
straßc vom 17. September er. ab für Fuhrwerk
auf1 >ie Dauer der Arbeit gesperrt. *

Wiesbaden , den 16. September 1902.
Der Oberbürgermeister. In Vertr .: Körner.

Bekanntmachung.
Der Feldweg im District Schiersteinerlach»

vom Kaiser-Friedricb-Ring, Ecke der projectirten
Nicderwaldstraße, bis zur Bahnlinie Wiesbaden-
Diez, wird wegen Herstellung eines Kanales für
de» Fuhrvcrkehr auf die Dauer der Bauarbeitcv
gesperrt . *

Wiesbaden , den 15. September 1902.
Der Oberbürgermeister. In Vertr.: Körner.

Aufforderung.
Die Versichern, »«, von Gebäuden gegen

Feuerschaden betreffend.
Die hiesigen Kebändcbesitzer werden hierdurch

ersucht. Anmeldungen wegen Erhöhung, Aufhebung
oder Veränderung bestehender Gebäudeversicher-
unacn, sowie wegen Neuaufnahme von Gebäuden
in die Nassauische Brandversicherunysanstaltfür
das Jahr 1903 in dem Rathhanse. Zimmer Nr. 53,
in den Vormittagsdienststunden bis zum 31. Oktober
d. I . machen zu wollen. *

Wiesbaden , den 8. September 1902.
_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Im Hinblick auf das demnächst beginnende

neue Vierteljahr werde» hiermit diejenigen Hans-
cigentbümer, Hausverwalter oder Pächter, welche
wünschen, daß die Reinigung der Sand - und
Fettfängc in ihren Hofraithen durch das Stadt¬
bauamt auf ihre Kosten bewerkstelligt werde,
gebeten, die hierzu erforderlichen schriftlichen oder
mündlichen Anmeldungen schon jetzt besorge» zu
wollen, daniit die Aufnahme rechtzeitig erfolge»
und alsdann sofort zum 1. Oktober d. I . mit de»
Reinigungen begonnen werden kann. Für die¬
jenigen Grundstücke, deren Siukstoffbehälter bereits
durch das städtische ReinigiiugSunternehmenge¬
reinigt werden, ist eine erneute Anmeldung nicht
mehr erforderlich. *

Wiesbaden , den 15. September 1902.
Da« Stadtbauamt.

Ahtbeilung sstr Eanalisationswesen. Frensch.
Bekanntmachung.

Im Hinblick auf die bevorstehende Zeit des
Wohnungswechsel« wird hierdurch auf die Beachtung
des fl 12a der Bcstinimungcn über die Abgabe
von GaS zum Privatgebrauche , lautend:

„Der Gasabnebmer ist verpflichtet, sobald
er auf den ferneren GaSbezug verzichtet,
dieses der Verwaltung mündlich oder ichrist-
lich anzuzcigeu und die rückständigen Beträge
zu zahlen. Meldet derselbe die Gasbenutzung
nicht ab, so bleibt er so lange für die Bc-
znblnug auch des von seinem Nachfolger
verbrauchten Gases verpflichtet, bis diese
Anzeige erfolgt oder der Uebergang der
Gaseinrichtung auf einen anderen Gasab¬
nehmer von letzterem bei der Verwaltung
des Gaswerks angemeldet worden ist"

wiederholt ergebenst aufmerklam gemacht und gleich¬
zeitig ersucht, vorkommeude Aenderungen rechtzeitig
anmelden zu wollen. *

Wiesbaden , den 20. September 1902.
Die Direktion

der städt . Wasser-, GaS - « . Elektr.-Werke.
Zum Schutzeder Feuer -Telegraphen.

Die flfl 317 und 318 des Deutschen Reichs-
Strafgesetzbuches bedrohen denjenigen, welcher gegen
eine, zu öffentlichen Zwecken dienende Tclegraphen-
Anstalt vorsätzlich oder fahrlässiger Weise Hand¬
lungen begebt, welche die Benutzung dieser Anstalt
verhindern oder stören, mit Gefäugnißstrafc bis zu
3 Jahren , bezw. mit Geldstrafe bis zu 900 Mk.
Indem tvir hiermit darauf aufmerksam machen,
daß auch der hiesige Fcuer-Tclearaph als eine zu
öffentlichen Zwecken dienende Telegraphen-Anstalt
anznsehen ist, weisen wir gleichzeitig darauf bi»,
daß eine Verhinderung oder Störung in der Be-
nntznng dieser Anstalt unter Linderem dadurch ver¬
ursacht werden kann, daß die Isolatoren oder die
Leituugsdrähte beschädigt, oder daß durch Ver¬
schlingung der Drähte sogenannte Erdverbindungen
herbeigesührt werden.

Solche Erdverbindnnaen können dadurch ent¬
stehen, daß die Leitnngsdräbte mit Tüchern, Vor¬
hängen, Fahnen, Baugerllstlheilen und dergl. in
Berührung gebracht oder durch Ziehen von Leitungen
anderer elektrischer Anlagen des Feuer-Telegraphen-,
der Feuer-Telephone- und Alarmleitnngen verwickelt
werden.

Es liegt daher alle Ursache vor, bei
Einrichtungen von Baugerüsten, sowie bei der
Decoration von Häusern und Straßen und Her¬
stellung elektrischer Anlagen jede Beschädigung der
Telearaphenleitungund jede Berührung der Drähte
sorgfältig zu vermeiden.

In allen Fällen aber werden im Interesse der
Fcuersicherhcit unserer Stadt die Geschäftsleute und
Hausbesitzer, welche eine derartige Beschädigung
veranlaßt oder wahrgenommen haben, ersucht, dies
sofort auf der Feuerwache, Neugasic 6, anzeigen
zu wollen, damit die umgehende Beseitigung des
Betricbshinderuissesdurch den städtischen Brand-
Director veranlaßt werden kann. *

Der Brand -Director.

Pferde -Berkarrf.
Mittwoch , 24 . September 1903,

Vormittags 11 Nhr, werden im Hofe
der Artillerie - Kaserne zu Wiesbaden circa
5 ansranstirte Dienstpferde gegen
Baarzahlung versteigert . § 289

3 . Abtheiluug
Feldartilleric -Rcgiments 37.

Bekanntmachung.
Die Lieferung des Bedarfs folgender

Wirthschafts - Bedürfnisse für das
hiesige Strafgefängniß für die Zeit vom
1. November 1903 bis » 1. Oktober
1903 soll im Wege der Verdingung ver¬
geben werden.
10000 Liter Milch.
70000 kg Kartoffeln.

2300 lt Rindfleisch.
600 ft Schweinefleisch.
250 ft Hammelfleisch.
300 tt geräucherter Speck.
350 ff Rindsnierentalg.

1500 tt Schweineschmalz (unausgelassen ).
150 tt Rindslunge.
100 „ Rindslcber.
150 „ Kaldaunen.

6000 „ Erbsen.
3500 „ Linsen.
3500 Bohnen.

700 „ mittlere Graupen.
15 „ Perlgraupen.

1000 „ Reis.
750 tt Roggenmehl.
650 tt Weizenmehl.
300 tt Erbsenmehl.
200 tt Linsenmehl.
300 ft Bohnenmehl.
900 tt Hafergrütze.
450 tt Buchweizengrütze.

20 tt Gerstgrütze.
20 tt Weizengries.

800 tt asiatischer HartgrieL
20 tt Fadennudeln.

450 tt Kaffee.
200 tt Cichorie.

2500 Salz.
1000 Liter Essig.
1200 kg Limburger Käse.

450 „ Butterschmalz.
10000 Stück Häringe.

1500 kg Sauerkohl.
200 Stück Eier.

1500 „ Wcißbrödchen (Wecke) .
100 kg Suppenkräuter (verschiedene).
800

30
Zwiebeln
Suppengewürze , und zwar 10 kg
Pfeffer , 8 kg Majoran , 5 kg

4 kg Kümmel,

300
200
150
75

300
100

Lorbeerblätter,
3 kg Nelken,
weiße Seife.
Schmierseife.
Soda.
Thran zu Schuhschmiere,
geläutertes Oel.
Schuhwichse.

Gleichzeitig findet die Vergebung der
Küchenabfälle für dieselbe Zeit statt. An¬
gebote mit für das ganze Jahr feststehenden
Preisen für sämmtliche Bedürfnisse , auch für
Fleischwaaren , sind, von den Bewerbern unter¬
schrieben, versiegelt und portofrei mit der
Aufschrift versehen : „Angebote auf die
Lieferung von Wirthschafts - Be-
dürfuiffeu " bis zur Eröffnung des Ver¬
dingungstermins , am 6 . Oktober d . I . »
Vormittags 11 Uhr, hierher einzureichcn.

Die Bedingungen liegen im hiesigen
Geschäftszimmer auf , werden auch gegen
Einsendung von 50 Pf . Schreibgebühren
abschriftlich übersandt . § 299

Eberbach i. Rhg ., 19. Sept. 1902.
Die Strafgefängnifk -Jnspection.

Bekanntmachung.
Der am 1. Oktober d. I . in Kraft tretende

Winterfahrpla « unteres Bezirks liegt in der
Zeit vom 18 . September bis 1. Oktober d. I.
in den Dienstzimmernder Stationsvorstände zur
Einsichtnahme offen. Die wichtigeren Abweichungen
aegen den seitherige» Fahrplan sind darauf in
einer Zusammenstellungangegeben. § 173

Frankfurt a . M . , im September 1902.
Königliche Eisenbatzndirektion.

Bekanntmachung.
Der Vlan über die Errichtung einer ober¬

irdischen Telegraphenlinie vom Beginn des Hohl¬
weges an der Weihcrgaffe über die Waldstraße
nach der Wiesbadener Allee in Biebrich liegt bei
dem Unterzeichneten Postamt aus . *

Biebrich , 19. September 1902.
Kaiserliches Postamt.

Banknoten,
mrlche im ganzen Reichsgebiet

«mlanstätzig sind:
Neichsbank, Sächsische Bank
Badische Bank.
Bank f. Süddentschland.
Bayerische Notenbank.

Die Banknoten
banken werden von

in

Noten»
Dresden.

Württembcrger
bank.

vorstehender6 Privat -Noten-
dcn Ncichsbank-Anstallcn in

Städten mit über 80,000 Einwohnern, und den¬
jenigen Reichsbank-Anstalten, welche mit der be¬
treffenden Privatbank in derselben Provinz bezw.
demselben Bundesstaat oder in dessen Nachbarschaft
gelegen sind, in Zahlung genommen.

Kanknote « ,
welche nicht im ganzen Reichsgebiet

umlauffall ig sind:
Frankfurter Bank.
Braunschweigische Bank (nur im Herzogthum

Brannschweig).
Landständische Bank in Bautzen (nur im Königreich

Sachsen).
Kassenscheine der Stadt Hannover (nur in der

Provinz Hannover).
Vorstehende Banknoten werden nur von den in

dem betreffenden Bundesstaate bezw. der Provinz ge¬
legenen Neichsbank-Anstalten in Zahlung genommen.

Dampfer-Fahrten.

Rhein - Dampfschifffahrt.
Kölnische nnd Düsseldorfer Gesellschaft.

Abfahrten von Biebrich Morgens 8, 9.25
(Sehnellfahrt „Borussia“ nnd „Kaiserin Augusta
Victoria“), 9.5C(Schnellfahrt „Hansa“ u. „Nieder¬
wald“), 10.20, 11.20 (Sehnellfahrt „Deutscher
Kaiser“ und „Wilhelm Kaiser und König“),
12.50 bis Köln. Mittags 3.20 bis Neuwied.
Abends 6.35 (Güterschiff) bis Bingen. Nach¬
mittags 2.25 bis Mannheim. Gepäckwagen von
Wiesbaden nach Biebrich Morgens 7‘/i Uhr.
Billets u. Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364. F 329

Biebrich - Mainzer Dampfschifffahrt
August Waldmann.

Im Anschlüsse an die Wiesbadener Strassenbahn.
Günstige Gelegenheit nach Mainz.

Sommer-Falirplan.
Von Biebrich nach Mainz (ab Schloss) : 9°0

lOoo* iioo 1200* ioo 200 300 400 500 ßoo 700 goo
900-tz (an und ab Kaiserstrasse-Centralbahnhof
15 Min. später).

Von Mainz nach Biebrich (ab Stadthalle): 8?»
900* 1000 iiov * 1200 ioo 200 300 400 500 300 700
800-tz(an 11.ab Kaiserstrasse-Centralbahnhof je
5 Min. später).

* Nur Sonn- und Feiertags.
t An Wochentagen ab 1. Juni bis 1. September.
Sonn- u. Feiertags Extratouren . — Extraboote

für Gesellschaften.
Frachtgüter 35 Pf. per 100 Kg.

Holland-Amerika-Linie.
(General- Agenten für Wiesbaden: Reisebüreau

J. Schottenfels& Co., Theater-Colonnade.)
D. „Noordam“von Newyork nach Rotterdam,

9. Sept. Vorm, in Rotterdam eingetroffen. D,
„Ryndam“von Rotterdam nach Newyork. 13. Sept,
Vorm, in Newyork eingetroffen. D. „Potsdam“
von Newyork nach Rotterdam, 13. Sept. Vm. von
Newyork abgegangen mit 70 Kajüts- und
185 Passagieren 3. Classe. D. „Statendam“ von
Newyork nach Rotterdam, 16. Sept. Vorm, in
Boulogne sur Mer eingetroffen. D. „Rotterdam“
von Rotterdam nach Newyork, 12. Sept. 2.10 Nm,
Lizard passivt. F330

Druck und Verla, der & Schellend,r, '1» eii Vol-Buchdruckeret ln wicid-deu.
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